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Aufgrund des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 
Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Otto-Friedrich-
Universität Bamberg folgende 

 

Änderungssatzung 

 

§ 1 

Die Studien- und Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte 
Informatik vom 28. September 2018 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/file-
admin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2018/2018-49.pdf) wird wie folgt 
geändert: 

 

1. Anhang 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Paragraphenbezeichnung werden die Wörter „Aufbau der Modulgruppen 
und Module“ durch die Wörter „Module und Modulgruppen“ ersetzt. 

b) Im Text zur 1. Modulgruppe werden nach dem Wort „Pflichtbereich“ die Wörter 
Module im Umfang von“ eingefügt und das Wort „ECTS-Punkte“ durch das 
Wort „ECTS-Punkten“ ersetzt. 

c) Im Text zur 2. Modulgruppe werden jeweils nach dem Wort „Pflichtbereich“ 
bzw. „Wahlpflichtbereich“ die Wörter „Module im Umfang von“ eingefügt und 
das Wort „ECTS-Punkte“ jeweils durch das Wort „ECTS-Punkten“ ersetzt sowie 
in der Tabelle beim Modul „GdI-IFP“ die Modulbezeichnung „GdI-IFP“ durch 
die Modulbezeichnung „GdI-IFP-B“ ersetzt. 

d) Im Text zur 3. Modulgruppe werden jeweils nach dem Wort Pflichtbereich bzw. 
Wahlpflichtbereich die Wörter „Module im Umfang von“ eingefügt. 

e) Der Abschnitt zur 5. Modulgruppe wird wie folgt geändert: 

aa) Im Text zum Pflichtbereich werden nach dem Wort „sind“ die Wörter 
Module im Umfang von“ eingefügt und das Wort „ECTS-Punkte“ durch 
das Wort „ECTS-Punkten“ ersetzt. 

bb) Im Text zum Wahlpflichtbereich werden in Satz 1 nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „Module im Umfang von“ eingefügt und das Wort „ECTS-
Punkte“ durch das Wort „ECTS-Punkten“ ersetzt. 

cc) Das Modul „SEDA-PT-B“ wird gestrichen. 
 

2. In Anhang 2 wird in der Tabelle zum 1. Nebenfach sowie zum 2. Nebenfach jeweils 
das Modul „DSG-JaP-B“ gestrichen. 
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§ 2 

(1) Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft. 

(2) Gemäß bisher geltender Prüfungsordnung bereits absolvierte Module und nach 
Maßgabe des Modulhandbuchs in Teilen absolvierte Module bleiben von dieser 
Änderungssatzung unberührt. 
 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 17. Juli 2019 sowie der Genehmigung gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 2 in 
Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch den Präsidenten der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg vom 28. August 2019. 
 

Bamberg, 28. August 2019 

I. V. 
 

gez. 

 

Prof. Dr. rer. nat. Guido Wirtz 
Vizepräsident 
 

Die Satzung wurde am 28. August 2019 in der Universität Bamberg niedergelegt; die 
Niederlegung wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der Hochschule bekannt 
gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 28. August 2019. 
 


